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Der Bürgermeister
	mit den Ortsteilen Großziethen,
	Kiekebusch, Schönefeld, Selchow,
	Waltersdorf, Waßmannsdorf


Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung „Der Bundesweite Vorlesetag“ Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer_innen gemacht werden und zur Veröffentlichung
auf der Homepage der Gemeinde Schönefeld (https://gemeinde-schoenefeld.de)
in (Print-)Publikationen des Schönefelder Gemeindeanzeigers
auf der Facebook-Seite, Instagram der Gemeinde Schönfeld
Die Fotos und/oder Videos dienen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Schönefeld, die damit ein wichtiges Zeichen für die bundesweite Leseförderung setzen will. 
[bookmark: _GoBack]Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Verantwortlichen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Verantwortlichen möglich ist.

_______________________________________________________
Name des/der Teilnehmer_in (in Druckbuchstaben): 

_______________________________________________________
Ort/Datum: 

_______________________________________________________
Unterschrift des/der Teilnehmers_in ab 16 Jahre:

_______________________________________________________
Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren): 

Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Foto- und/oder Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO
Die Gemeinde Schönefeld (im Folgenden: „Veranstalter“) ist Ausrichter der Veranstaltung: Der Bundesweite Vorlesetag. Im Rahmen der Veranstaltung werden Foto-/Video- Aufnahmen (im Folgenden: „Aufnahmen“) der Teilnehmer erstellt. Vor diesem Hintergrund informiert der Veranstalter die Teilnehmer nachfolgend gem. Art. 13, 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:
1.	Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher iSv Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist der Bürgermeister, Hans-Grade-Allee 11
12529 Schönefeld, info@gemeinde-schoenefeld.de, +49 (0)30 -536720-0.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@gemeinde-schoenefeld.de oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.
2.	Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage
Die Aufnahmen werden zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit hergestellt und genutzt. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO, sowie Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit f DS-GVO. Sie dienen unserem berechtigten Interesse, die Öffentlichkeit über das Engagement für das Lesen zum Bundesweiten Vorlesetag der Gemeinde Schönefeld zu informieren. Dabei erfolgt die Veröffentlichung über unsere Website, den Gemeindeanzeiger sowie Social Media (Instagram, Facebook).
3.	Kategorien personenbezogener Daten
Aufnahmen der Teilnehmer, Ort und Zeit der Aufnahmen, ggf. Namen, Position und Firma.
4.	Empfänger der personenbezogenen Daten
Mit der Erstellung der Aufnahmen ist der Veranstalter selbst, vertreten durch die Abteilung Presse und Öffentlichkeit beauftragt. Eine Weitergabe der Aufnahmen an Dritte findet nicht statt.
5.	Speicherdauer
Aufnahmen, die im Anschluss an die Veranstaltung keine Verwendung finden, werden unverzüglich gelöscht. Die verwendeten Aufnahmen werden längstens für eine Dauer von 6 Jahren (bspw. Geschäftsbriefe, Verträge) gespeichert und anschließend gelöscht.
6.	Rechte des Abgebildeten
Der Abgebildete hat gegenüber dem Veranstalter das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 und 17 DS-GVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Darüber hinaus hat der Abgebildete das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung durch den Veranstalter zu beschweren.
Soweit wir die Verarbeitung der Aufnahmen auf berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO) stützen, kann der Abgebildete aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 21 Abs. 1 DS-GVO).
 7. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung
oder der zuständigen Beschwerdeführerstelle finden Sie unter https://gemeinde-schoenefeld.de/datenschutzerklaerung/
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